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Dieses Kartenwerk beschreibt die Havel-Oder-Wasser-
straße von Berlin-Weißensee bis zur Oder einschließlich 
dem parallel verlaufenden Finowkanal und dem voraus-
sichtlich ab 2016 wieder befahrbaren Langen Trödel, die 
Oder von Eisenhüttenstadt bis Stettin, die Hohensaaten-
Friedrichsthaler-Wasserstraße und deren Verlängerung 
durch die Westoder. Außerdem die Peene von Malchin 
bis zur Mündung in den Peenestrom einschließlich des 
Kummerower Sees.

49 farbige Karten im benutzerfreundlichen DIN A4-For-
mat im Maßstab 1 : 30 000 zeigen detailgetreu:

  Fluss- und Kanalverlauf mit Kilometrierung;
  alle Schleusen mit Größenangaben, Betriebszeiten 
und Kontaktdaten;
  unübersichtliche Abzweigungen, Einmündungen und 
Kreuzungen sind vergrößert kartiert;
  Häfen, Marinas oder Anlegestellen für Sportboote  so-
wie Pegel, Fähren und markante Bauwerke an Land 
oder Einrichtungen sind durch Piktogramme markiert;
  Kurzbeschreibungen der Häfen, Marinas und Anlege-
stellen mit Kontaktdaten;
  Warnungen und Fahrhinweise an Gefahrenstellen;
  Touristische Hinweise und Informationen zur Geschich-
te von Orten, Gewässern und Bauwerken;

  Ein klares Farbsystem mit Texten in rot, schwarz, blau 
und braun erleichtert die schnelle Informationsgewin-
nung während der Fahrt.

Die in den Karten angegebenen Betriebszeiten der 
Schleusen entsprechen dem Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses im Sommer 2014. Aktualisierte Betriebszeiten 
können jährlich dem »Schleusenkalender«, der jeweils 
der Mai-Ausgabe der Zeitschrift BOOTE beiliegt, entnom-
men werden.

Im Textteil finden Sie die Anschriften der für diese Gewäs-
ser und Gewässerabschnitte zuständigen Schifffahrtsver-
waltungen, die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen 
zur Kennzeichnung des Bootes sowie zu den erforder-
lichen Fahrerlaubnissen (Sportbootführerschein Binnen 
und Charterbescheinigung).
Wichtig für Planung und Fahrt sind die hier zusammenge-
stellten nautischen Daten der auf den Karten dargestell-
ten Wasserstraßen: Länge, geringste Durchfahrtshöhe 
fester Bauwerke, Wassertiefe, Zahl der Schleusen und 
die zulässige Höchstgeschwindigkeit.
Außerdem finden Sie eine Tabelle mit den Schleusen  
(soweit vorhanden). Unentbehrlich für Törn und Törn-
planung: die Hinweise zu den Bootstankstellen.

Vorwort
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Bootsführerscheine

Auf den Schifffahrtsstraßen des Bundes (Bundeswasser-
straßen) und den meisten Landes- und sonstigen Schiff-
fahrtsstraßen besteht Führerscheinpflicht für Boote,  
die mit einer Antriebsmaschine von mehr als 11,03 kW 
(15 PS) angetrieben werden. Es gibt aber noch weitere  
Regelungen:

Auf Binnenschifffahrtsstraßen
Für das Führen von Booten mit weniger als 15 m Länge,  
die mit einer Antriebsmaschine von mehr als 11,03 kW  
(15 PS) angetrieben werden, ist der Sportbootführer-
schein Binnen vorgeschrieben. Bei einer Nutzleistung bis  
11,03 kW muss der Schiffsführer mindestens 16 Jahre alt  
sein, um ein Sportboot zu privaten Zwecken führerschein-
frei führen zu können. Zum Führen von Sportbooten  
ab 15 m und weniger als 25 m Länge und einer An-
triebsmaschine von mehr als 11,03 kW (15 PS) ist das 
Sportschifferzeugnis erforderlich, auf dem Rhein das 
Sportpatent.

Auf Seeschifffahrtsstraßen
Für das Führen von Booten, die mit einer Antriebsmaschi-
ne von mehr als 11,03 kW (15 PS) angetrieben werden, ist 
der Sportbootführerschein See vorgeschrieben. Eine Län-
genbegrenzung gibt es im Seebereich nicht. Bei einer 
Nutzleistung von 3,69 kW bis 11,03 kW muss der Schiffs-
führer mindestens 16 Jahre alt sein, um ein Sportboot zu 
privaten Zwecken führerscheinfrei führen zu können. Un-
terhalb 3,69 kW gilt keine Altersbeschränkung.
Im Bereich dieses Bandes gelten die Gewässer seewärts 
des Hafens von Szczecin (Stettin) und seewärts der Pee-
nebrücke in Anklam (Peene, Peenestrom, Achterwasser, 
Stettiner Haff) sowohl in Polen wie auch in Deutschland 
als Seeschifffahrtsstraßen.

Auf polnischen Gewässern
Auf den polnischen Abschnitten der Oder und den polni -
schen Seegewässern werden die deutschen Bootsführer-
scheine der entsprechenden Reviergattung (See/Binnen)  
anerkannt. 
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Daten der Wasserstraßen

OderHavelKanal 
(HavelOderWasserstraße)

Veltener Stichkanal

Oranienburger Kanal

Von Berlin-Heiligensee (km 8) bis zum Übergang in die  
Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße/Mündung 
in die Oder
Länge: 84,5 km
Schleusen: 3

Schleuse km
Lehnitz 28,6

Niederfinow 77,9

Hohensaaten 92,8

Geringste Durchfahrtshöhe: 4,0 m
Wassertiefe: mind. 2,3 m
Zulässiger Tiefgang: 2,0 m
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 9 km/h

Tankstellen am Wasser: 
km 18,3 RU: Hohen Neuendorf, Marina Havelbaude.  
 Diesel, Super per Kanister. 1.5. - 30.10.: täglich nach 
 Absprache. Telefon 03303-500239 und 0170-8926061
km 87,0 RU: Oderberg, Marina Oderberg. Tankservice 
 (Shuttledienst) für Diesel, Benzin. Ganzjährig nach 
 Absprache. Telefon 033369-75540
km 91,7 RU: Bunkerstation Hohensaaten, Fa. Rheintank. 
 Diesel. Nach Absprache. Telefon 0152-061 987 47

Von der Mündung in die Havel-Oder-Wasserstraße bis  
Hafen Velten
Länge: 8 km
Schleusen: keine

Geringste Durchfahrtshöhe: 4,5 m
Zulässiger Tiefgang: 1,9 m 
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 6 km/h
Tankstellen am Wasser: keine

Von der Mündung in die Havel-Oder-Wasserstraße bis 
Kreuzkanal / Ruppiner Kanal
Länge: 8 km
Schleusen: 1

Schleuse km
Pinnow 1,5

Geringste Durchfahrtshöhe: 3,2 m
Wassertiefe: ca. 1,6 m
Zulässiger Tiefgang: 1,3 m
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 6 km/h
Tankstellen am Wasser: keine
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Finowkanal Malzer Kanal

Vom Abzweig aus dem Oder-Havel-Kanal bei Wandlitz- 
Zerpenschleuse (HOW km 50,5) bis zur Einmündung in 
den Oder-Havel-Kanal bei Niederfinow (HOW km 78,8)
Länge: 32 km
Schleusen: 12

Schleuse km
Ruhlsdorf 59,3

Leesenbrück 61,1

Grafenbrück 63,4

Finowfurt 67,6

Heegermühle 70,9

Wolfswinkel 72,8

Drahthammer 73,8

Kupferhammer 75,8

Eberswalde 77,9

Ragöse 81,2

Niederfinow 84,5

Liepe 89,3

Geringste Durchfahrtshöhe: 3,8 m
Wassertiefe: ca. 1,4 - 1,6 m
Zulässiger Tiefgang: 1,2 m
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 6 km/h
Tankstellen am Wasser: keine

Vom Abzweig aus dem Oder-Havel-Kanal bis zum Über-
gang in den Vosskanal/Abzweig des Langen Trödel
Länge: ca. 2,5 km
Schleusen: 1

Schleuse km
Liebenwalde 1,0

Geringste Durchfahrtshöhe: –
Zulässiger Tiefgang: 1,6 m
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 9 km/h
Tankstellen am Wasser: keine

Langer Trödel

Von der Einmündung in den Vosskanal bis zur Mündung 
in den Oder-Havel-Kanal.
Die Eröffnung des revitalisierten Langen Trödel ist für 
2016 geplant.
Länge: ca. 10 km
Schleusen: 2 (in Bau 2015)

Schleuse km
Liebenwalde 0

Wandlitz 10

Geringste Durchfahrtshöhe: 4,2 m
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